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 Aus dem Rathaus 

 
Infoveranstaltung zum Thema Breitband/schnelles 
Internet für die Gemeinde Langfurth 
 

 
 

Bgm. Miosga konnte am 25. Januar rund 300 interessierte 
Bürgerinnen und Bürger zur Informationsveranstaltung 
begrüßen. Miosga erklärt bei seiner Einführung, dass der 
Gemeinderat bisher folgenden einstimmigen Beschluss 
gefasst hat: 
 

Die Gemeinde Langfurth erteilt der Firma Lemka GmbH, 
91244 Reichenschwand, den Auftrag, im Namen der 
Gemeinde Langfurth das Bundesförderprogramm für den 
vorgestellten Bereich in der Gemeinde Langfurth bei den 
entsprechenden Behörden zu beantragen. 
 

Dies umfasst noch keine Ausschreibung für den Bau, da erst 
im Vorfeld geklärt sein muss, wie viele unserer Bürgerinnen 
und Bürger bereit sein werden, einen Glasfaseranschluss in 
ihr Anwesen legen zu lassen.  
 

Herr Martin Leybold, Chef der Fa. Lemka 
aus Reichenschwand, zeigt ganz 
sachlich die Möglichkeiten eines 
Glasfaserausbaus für die Gemeinde 
Langfurth auf. Die Strategie sieht vor, 
zwei Wege zu verfolgen:  

 

1. Den Weg über ein Bundesförderprogramm, die bisher 
nichtversorgten Gebiete Matzmannsdorf und Schlierberg zu 
erschließen. Geplante Kosten: ca. 1,54 Mio €, mögliche 
Förderung durch den Bund 50% und durch das Land Bayern 
30 %, verbleibende Kosten von 20 % für die Gemeinde. 
 

2. Die übrigen Gemeindegebiete ebenfalls mit Glasfaser zu 
erschließen. Diese können allerdings nach momentanem 
Stand nicht öffentlich gefördert werden, da von einem 
Netzbetreiber die Zusage vorliegt, diese Gebiete mit min. 30 
MB versorgen zu können. Deswegen bleibt für dieses Gebiet 

nur der eigenwirtschaftliche Ausbau mit einem Betreibermodell 
durch die Gemeinde bzw. eigene Gesellschaft oder einen 
Betreiber, welcher ein Leerrohrsystem aufbauen würde, übrig. 
Geschätzte Gesamtkosten ca. 3,25 Mio €, welche dann über 
die Miete für das Leerrohrsystem vom noch festzulegenden 
Netzbetreiber finanziert würde. 
 

Bei der Info wurde auch angesprochen, dass eine Gebühr für 
jeden anzuschließenden Hausanschluss im Gemeinderat 
angedacht wurde und möglicherweise bei ca. 300 € liegen 
könnte. Dieser günstige Betrag soll als Anreiz zum Anschluss 
angeboten werden, ein Anschluss zu einem späteren 
Zeitpunkt ist grundsätzlich möglich, allerdings dann zu den 
tatsächlichen Gestehungskosten, welche momentan bei ca. 
900 bis 1.750 € oder mehr liegen dürften, je nach Aufwand 
und Strecke. Wie von einigen Zuhörern befürchtet, dann 
wieder einen Bescheid über Straßenausbaubeiträge von der 
Gemeinde zu bekommen konnte in persönlichen Gesprächen 
entkräftet werden. Ein weiteres Thema war die Frage, wenn 
jemand seinen Hof/Garten/Zufahrt neu gestaltet, ob dann 
später noch einmal alles aufgegraben werden muss? Hier 
sollte man ein entsprechendes Leerrohr bis zur 
Grundstücksgrenze verlegen, damit ein späterer 
Hausanschluss an das Breitbandnetz überhaupt möglich ist. 
Informationen dazu kann man bei einem mögl. Ausbau des 
Breitbandnetzes über die Gemeindeverwaltung erhalten.   
 

 
 

Einige Fachbegriffe welche immer wieder auftauchen: 
 

Betreibermodell = Leerrohr-Netz im Eigentum der Kommune 
Wirtschaftlichkeitslückenmodell = Netz im Eigentum des 
Netzbetreibers mit der Auflage, es mindestens 7 Jahre zu 
betreiben. 
 

Entscheiden Sie sich wie fast alle Anwesenden des 
Informationsabends und unterstützen sie die schnellste 
momentan mögliche, aber auch zukunftsfähige Lösung für 
unsere Gemeinde Langfurth. „Glasfaser bis in jedes Haus“!  
 

Nur so können wir ein solches Netz mit allen Möglichkeiten für 
die Gemeinde aufbauen.  
 

Klaus Miosga, 1. Bürgermeister. 
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Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung  
findet am Dienstag, 14. Februar 2017 um 19.00 Uhr statt. 
Die Tagesordnung wird rechtzeitig in den Aushängekästen 
bekannt gegeben. Anträge bzw. Unterlagen müssen 
mindestens 8 Tage vorher in der Gemeindeverwaltung 
eingereicht werden.  
 
Räum- und Streupflicht im Winter 
Auf die Räum- und Streupflicht im Winter wird hingewiesen. 
Jeder Hausbesitzer hat in der Winterzeit die Gehwege von Eis 
und Schnee zu säubern. Ist kein Gehweg vorhanden, so ist 
der Fahrbahnbereich auf eine Breite von 1,20 m zu räumen 
und zu streuen und zwar werktags von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
und an Sonn- und Feiertagen von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr. 
 
Wasseruhren vor Frost schützen 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Wasseruhren gegen 
Frost zu schützen sind. Aufgefrorene Wasseruhren müssen 
vom jeweiligen Hausbesitzer umgehend gemeldet und durch 
den Gemeindebauhof kostenpflichtig ersetzt werden. 
 
Fundamt 
gefunden wurden:  
- Mütze, - Winterjacke 
- diverse Fundsachen aus Schule und Turnhalle 
 
Wertstoffhof 
Entleerung Papiertonnen:  Freitag, 17. Februar 2017 
Abholung „Gelbe Säcke“:  Mittwoch, 15. Februar 2017 
 

Der Wertstoffhof in Stöckau ist samstags (außer an den 
Feiertagen) von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet.  
 
Öffnungszeiten des Rathauses: 
Montag – Freitag    von         8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
Donnerstag             von       16.30 Uhr bis 17.30 Uhr. 
Wir sind für Sie erreichbar unter:  
Tel.: 09856/9770-0, Fax: 09856/9770-77, 
Email: poststelle@langfurth.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Nachrichten anderer  

 Stellen und Behörden    

 
Außensprechtage des Zentrums Bayern Familie 
und Soziales – Region Mittelfranken im 
Landkreis Ansbach 
Nächster Sprechtag des Amtes für Versorgung und 
Familienförderung Nürnberg: Dienstag, 21.02.2017 von 
9.00 Uhr bis 14.00 Uhr im Landratsamt 91522 Ansbach, 
Crailsheimstr. 1. Das Amt ist zuständig für: Feststellungs-
verfahren nach dem Schwerbehindertengesetz, Zahlung von 
Bundes- und Landeserziehungsgeld und Familienbeihilfe, 
Gewährung von Blindengeld, Vollzug des sozialen 
Entschädigungsrechts.  
 

Abbrennen von Oster- und Sonnwendfeuer  
Das Ablagern und Verbrennen holziger Abfälle auf Oster- und 
Sonnwendfeuerplätzen zur Pflege des Brauchtums fällt nicht in 
den Anwendungsbereich der Abfallgesetze. Einer 
behördlichen Erlaubnis zum Abbrennen von Oster- und 
Sonnwendfeuern bedarf es deshalb nicht.  
 

Osterfeuer können an einzelnen Tagen von Ostersamstag bis 
Ostermontag abgebrannt werden. Das Feuer darf nicht vor 
18.00 Uhr angezündet werden und muss um 24.00 Uhr 
vollständig abgebrannt oder gelöscht sein. 
 

Um schädlichen Umwelteinwirkungen, Beeinträchtigungen der 
Tier- und Pflanzenwelt und Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung entgegenzuwirken, sind für das 
Abbrennen solcher Feuer jedoch folgende Punkte zu 
beachten:  
 

1. Als Brennstoff darf nur unbehandeltes Holz- und Reisig-
material verwendet werden. Zuwiderhandlungen können als 
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden. 
Die Brennmaterialien dürfen frühestens 8 Wochen vor dem 
Abbrenntag angeliefert werden. 

2. Osterfeuer sollen grundsätzlich auf weitestgehend vegeta-
tionsarmen Flächen abgebrannt werden. Es ist darauf zu 
achten, dass sich in der näheren Umgebung keine 
geschützten Biotope befinden.  

3. Reisighaufen bieten zahlreichen Tieren wie Kleinsäugern 
und Vögeln eine willkommene Deckung, Behausung sowie 
je nach Jahreszeit und Witterung Nistmöglichkeit. Reisig- 
und Holzmaterial darf deshalb erst unmittelbar vor dem 
Abbrennen zusammengetragen und aufgeschichtet werden. 
Reisighaufen, die bereits längere Zeit liegen, sind vor dem 
Verbrennen vorsichtig umzusetzen; aufgefundene Tiere sind 
in einen neuen und sicheren Unterschlupf zu bringen.  

4. Für die Umgebung dürfen keine Brandgefahren entstehen 
(§ 3 Abs.1 Verordnung über die Verhütung von Bränden –
VVB–).  
Offene Feuerstellen sind erlaubnisfrei, wenn u.a. folgende 
Entfernungen eingehalten werden:  
- mindestens 100 m von einem Wald (Art. 17 Abs. 1 

BayWaldG)  
- mindestens 100 m von leicht entzündbaren Stoffen (§ 4 

Abs. 1, Satz 2 VVB)  
- mindestens 5 m von Gebäuden oder Gebäudeteilen aus 

brennbaren Stoffen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 VVB)  
- mindestens 5 m von sonstigen brennbaren Stoffen (§ 4 

Abs. 1 Nr. 3 VVB).  
Bei geringeren Entfernungen von einem Wald ist eine 
Erlaubnis bei der zuständigen Unteren Forstbehörde (Amt 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach) im 
Einvernehmen mit dem Landratsamt Ansbach (Art. 17 Abs. 
1, Art. 39 und 42 BayWaldG) einzuholen. Bei geringeren 
Entfernungen von leicht entzündbaren Stoffen, Gebäuden 
oder Gebäudeteilen aus brennbaren Stoffen und sonstigen 
brennbaren Stoffen ist eine Ausnahmegenehmigung der 
zuständigen Gemeindeverwaltung (§ 25 VVB) erforderlich. 
Bei starkem Wind ist ein Abbrennen des Oster- und 
Sonnwendfeuers zu unterlassen. Feuer und Glut müssen 
beim Verlassen der Feuerstelle erloschen sein. 

5. Zur Schonung des Landschaftsbildes sind die Reste der 
Brennmaterialien unverzüglich zu beseitigen und einer 
geordneten Entsorgung zuzuführen. Die Entsorgung hat 
über Deponien der Deponieklasse I – DK I – (z.B. 
Müllumladestation und Deponie Im Dienstfeld, 91589 
Aurach) zu erfolgen.  

6. Osterfeuer sind mindestens eine Woche vorher bei der 
Gemeindeverwaltung anzumelden (Einwilligung des 
Grundstückseigentümers muss vorliegen).  

7. Andere erforderliche Genehmigungen sind rechtzeitig ein-
zuholen (z.B. Ausnahmen für Landschaftsschutzgebiete). 
Soweit während des Abbrennens des Osterfeuers 
alkoholische Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle 
verabreicht werden, ist hierfür eine Gestattung nach § 12 
Gaststättengesetz (GastG) rechtzeitig bei der Gemeinde zu 

Bitte beachten: 
Das Amts- und Mitteilungsblatt für den 
Monat März 2017 erscheint am Freitag, 03. 
März 2017. Unterlagen können bis Mittwoch, 
22. Februar 2017, 9.00 Uhr, bei der 
Gemeinde abgegeben werden. 

Am Faschingsdienstag, 28.02.2017 

bleibt das Rathaus geschlossen. 



Langfurth - 3 - Ausgabe 2 
 

 

beantragen. Sollen ausschließlich alkoholfreie Getränke 
und/oder Speisen verkauft werden, ist dies dem zuständigen 
Lebensmittelkontrolleur des Landratsamtes Ansbach 
anzuzeigen.  

8. Die Gemeinden werden gebeten, diese Mitteilung ortsüblich 
bekanntzumachen.  

9. Hinweise:  
Das vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegen des Feuers 
(Brandstiftung) außerhalb der o.g. Zeiten stellt eine Straftat 
dar, die nach §§ 306 ff. StGB bestraft werden. 
Die Kosten für evtl. Feuerwehreinsätze werden dem 
Verursacher in Rechnung gestellt.   

 

Ansbach, 12.01.2017 
LANDRATSAMT ANSBACH  
 

gez. Dr. Jürgen Ludwig, Landrat 
 
Bündnis für Familie im Landkreis Ansbach 
Akzeptanzstellen für die Bayer. Ehrenamtskarte 
Seit Einführung der Bayerischen Ehrenamtskarte im Landkreis 
Ansbach im Jahre 2013 gibt es mittlerweile 108 
Akzeptanzstellen unterschiedlichster Art die den Inhabern der 
Bayerischen Ehrenamtskarte Rabatte und Vergünstigungen 
gewähren.  
Eine Gesamtliste der Akzeptanzpartner kann über die 
Bündnis-Homepage: www.familienlandkreis.de abgerufen 
werden. Eine Akzeptanzstelle z. B. in unserer Gemeinde ist 
die Fa. Fliesen-Plus GmbH, Langfurth, die 25 % Rabatt auf 
den Einkauf gewährt. 
 
Die Kommunale Jugendarbeit des Lkr. Ansbach  
sucht Mitarbeiter/innen für das Spielmobil in den 
Sommerferien 2017. Nähere Infos und Kontaktaufnahme bitte 
bis spätestens Mitte/Ende März 2017 bei Wolfgang 
Dittenhofer, Kommunale Jugendarbeit, Crailsheimstr. 64, 
91522 Ansbach, Tel.: 0981/468 – 5481 oder -5482, 
wolfgang.dittenhofer@landratsamt-ansbach.de 
 
Lesung zum Internationalen Frauentag 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
ich lade Sie herzlich zur Lesung mit dem Bestsellerautor 
Gunter Haug aus seinem neuen Buch „Margrets Schwester 
– auf der Suche nach einem glücklichen Leben“ ein. 
Wann? Mittwoch, 8. März 2017 um 18.30 Uhr 
Wo? Gemeindebücherei Dietenhofen, Rathausplatz 1 
Eintritt frei! 
 

Sabine Heubeck 
Gleichstellungsbeauftragte Landkreis Ansbach 
 

 

 
Tanztee am Nachmittag 
am 14. Februar 2017 um 14:30 Uhr in der Radsporthalle 
Bechhofen, Ansbacher Straße 63, 91572 Bechhofen, 
Kostenbeitrag 5,-- €/p.P. Hierzu wird herzlich eingeladen. Ihr 
Peter Schalk (Organisationsleitung), 
Altbürgermeister der Gemeinde Burgoberbach 
 

    Schulnachrichten 

 
Staatl. Fach- und Berufsoberschule Triesdorf 
Tag der offenen Tür  
am Samstag, 18. Februar 2017 von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr  
Information, Beratung und Erfahrungsberichte 
Fachpraktische Ausbildung - Schulwerkstätten - Projekte - 
Kooperationen - Zweite Fremdsprache - Seminarfach – Infos 
der Hochschulen 

Zentrale Vorträge zum Bildungsgang der Fachoberschule bzw. 
Berufsoberschule finden für beide Schularten um 11.00 Uhr 
statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen! Die Anmeldungen für die Aufnahme an der 
Staatlichen FOS/BOS Ansbach werden in der Zeit vom 6. 
März bis 17. März 2017 entgegengenommen. 
Weitere Auskünfte: Berufliche Oberschule Ansbach, Tel. 
0981/97223900, E-Mail: verwaltung@fosbosansbach.de,  
Homepage: www.fosbosansbach.de 
 
 
Realschule Feuchtwangen 
Infoabend zum Übertritt am Mittwoch, 
22.02.2017 um 18.30 Uhr, für Eltern und 
Kinder  
Das JSG-Plus bietet: Profilklassen in der 5. und 
6. Jahrgangsstufe, 4 Ausbildungsrichtungen ab der 
7. Jahrgangsstufe,  breites Beratungsangebot mit 
professionellen Ansprechpartnern, vielfältige Förder- und 
Unterstützungsangebote, Ganztagesbetreuung, sehr 
engagiertes Kollegium. Moderner Unterricht und ein 
vielgestaltiges Schulleben –  das macht die JGS aus! 
Besuchen Sie unseren Informationsabend! Für Ihre Kinder gibt 
es an diesem Abend ein besonderes Programm zum 
Kennenlernen unserer Schule. Weitere Infos unter Telefon: 
09852/2564, Email: schulleitung@realschule-feuchtwangen.de 
oder Internet: www.realschule-feuchtwangen.de 
 
 

Informationsabend an der Staatlichen 
Wirtschaftsschule Dinkelsbühl 
zum Übertritt im Schuljahr 2017/2018 

Wir laden alle Eltern und Schüler aus den Grundschulen, 
Mittel- bzw. Hauptschulen (einschließlich M-Zug), Realschulen 
und Gymnasien herzlich zu unserem Informationsabend an 
der Wirtschaftsschule Dinkelsbühl ein.  
Der Informationsabend zum Übertritt in die 6. und 7. 
Jahrgangsstufe, sowie 10. Jahrgansstufe der 5-stufigen, 4-
stufigen bzw. 2-stufigen Wirtschaftsschule findet am 
Donnerstag, 23. Februar 2017 statt. Im Schuljahr 2017/2018 
wird der Modellversuch „Wirtschaftsschule ab der 
Jahrgangsstufe 6“ weitergeführt. Das heißt, Schüler aus den 5. 
Klassen haben die Möglichkeit zum neuen Schuljahr bereits in 
die 6. Klasse an die Wirtschaftsschule Dinkelsbühl zu 
wechseln. Bei dem Informationsabend werden ab 18:00 Uhr 
einzelne Unterrichtsfächer vorgestellt, und es können die 
Unterrichts- und Fachräume besichtigt werden. Informationen 
über Aufnahme, Probeunterricht, Bildungsgang, Ganztages-
betreuung, sowie berufliche und schulische Möglichkeiten 
nach dem Wirtschaftsschulabschluss folgen im Anschluss. Für 
die individuelle Beratung stehen Schulleitung und 
Beratungslehrkraft zur Verfügung. Weitere Informationen 
finden Sie auch auf der Homepage unter 
www.wirtschaftsschule-dinkelsbuehl.de oder rufen Sie an 
unter 09851 57720. 
Ab Montag, 27. März 2017 können Anmeldungen für das 
Schuljahr 2017/2018 vorgenommen werden. Für die 
Anmeldung der 7. Jahrgangsstufe endet die Anmeldefrist 
am 7. April 2017. 
 
 
Tag der offenen Tür  
Das Platen-Gymnasium, 91522 Ansbach, Bahnhofplatz 15, 
veranstaltet am Samstag, 11. März 2017 von 9 bis 12 Uhr 
einen Tag der offenen Tür zum Kennenlernen. Die Schule ist 
ein Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches 
Gymnasium für Mädchen und Jungen. Alle Kinder, die an das 
Gymnasium übertreten wollen und ihre Eltern und 
Erziehungsberechtigten sind herzlich willkommen. 
Schulleitung, Lehrkräfte, Elternbeirat und SMV stehen den 
Gästen als Gesprächspartner gerne zur Verfügung.  
Jochen Heldmann, Schulleiter 
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    Wir gratulieren 

 
Unsere herzlichsten Glückwünsche: 
 

Frau Luise Kuchta, Dorfkemmathen 
zum 80. Geburtstag am 03. Februar 2017 
 

Frau Frieda Geier, Ammelbruch 
zum 80. Geburtstag am 05. Februar 2017 
 

Frau Grete Däubler, Ammelbruch 
zum 80. Geburtstag am 05. Februar 2017 
 

Frau Paulina Klein, Langfurth 
zum 90. Geburtstag am 13. Februar 2017 
 

Herrn Friedrich Neber, Langfurth 
zum 85. Geburtstag am 02. März 2017 
 
    Bereitschaftsdienste 

 

Ärztlicher Notdienst 
Der für den Notdienst zuständige Arzt ist unter der Telefon- 
Nr. 116 117 zu erfragen. Bei akuten, lebensbedrohlichen 
Erkrankungen ist die Rettungsleitstelle Ansbach unter der 
Notruf-Nummer 112 zu erreichen. 
 
Krisendienst Mittelfranken 
- Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen –  
Hessestrasse 10, 90443 Nürnberg, Tel.: 0911/424855-0,  
www.krisendienst-mittelfranken.de 
 
Rezeptsammelstelle-Neuerung  
seit 01. Januar 2017 
Vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 beliefern wir, die 
Schloß Apotheke in Weiltingen, Ihre Rezeptsammelstelle in 
Langfurth. 
Gerne können Sie Ihre Rezepte weiterhin in die Sammelstelle 
werfen. Wie gewohnt liefern wir zweimal täglich aus. 
Leerungszeiten: 
Mo.,Di.,Do.,Fr.:      11:45 Uhr und 17:00 Uhr 
Mittwochs:  11:45 Uhr     nachmittags keine Leerung 
Samstags:  11:15 Uhr     nachmittags keine Leerung 
Unser Team freut sich auf die Aufgabe und hofft auf eine gute 
Zusammenarbeit. 
Bei Fragen sind wir telefonisch unter der Nummer 09853/223 
für Sie erreichbar.  
Ihr Team der Schloß Apotheke Weiltingen 
 
Apotheken-Notdienst 
Samstag, 04.02.2017 
Apotheke vor den Toren, Dinkelsbühl, Tel. 09851/589324 
Sonntag, 05.02.2017  
St. Sebastian-Apotheke, Dürrwangen, Tel. 09856/221 
Samstag, 11.02.2017 
Apotheke am Forst, Dentlein am Forst, Tel. 09855/9752626 
Sonntag, 12.02.2017 
Römer-Apotheke, Mönchsroth, Tel. 09853/1700 
Sonnen-Apotheke, Schnelldorf, Tel. 07950/577 
Samstag, 18.02.2017 
Hubertus-Apotheke, Schopfloch, Tel. 09857/246 
Sonntag, 19.02.2017 
Avie-Apotheke i. Luitpoldcenter, DKB, Tel. 09851/582215 
Samstag, 25.02.2017 
St. Pauls-Apotheke, Dinkelsbühl, Tel. 09851/3435 
Sonntag, 26.02.2017 
Apotheke vor den Toren, Dinkelsbühl, Tel. 09851/589324 
 
Zahnärztlicher Notdienst 
04./05.02.2017 Dr. Axel Krämer, Rothenburg 
 Tel. 09861/3458 
11./12.02.2017 Dr. Nicole Krämer, Rothenburg 
 Tel. 09861/3458 

18./19.02.2017 ZA Johannes Gruber, Bechhofen 
 Tel. 09822/1433 
25./26.02.2017 ZA Oliver Meier, Feuchtwangen 
 Tel. 09852/1755 
27./28.02.2017 Dr. Manfred Albrecht, Schillingsfürst 
Fasching Tel. 09868/1022 
 

    Vereine und Verbände 

 
Fitnesskurs TSV Dorfkemmathen 
Ab 02. Februar startet der TSV Dorfkemmathen wieder einen 
abwechslungsreichen Fitnesskurs mit den neuesten Trends 
von Emotion, welcher wie gewohnt immer donnerstags von 
20 - 21 Uhr in der Turnhalle in Langfurth stattfindet. Kosten 
Mitglieder 24 €, Nichtmitglieder 40 €. Info und Anmeldung bei: 
julia.walter11@gmx.de oder 0175/4370275 
 
 
Einladung zur Schlachtschüssel 
Herzliche Einladung zum Schlachtschüssel- 
Essen am Samstag, den 4. Februar 2017 ab  
11 Uhr im Sportheim Dorfkemmathen. 
Auf Ihren Besuch freut sich der TSV Dorfkemmathen 
 
 
Wintergrillen der FFW Langfurth 
Wir laden die gesamte Bevölkerung recht herzlich zum 10. 
Wintergrillen in das Feuerwehrgerätehaus in Langfurth ein. 
Wann:  Samstag, den 11.02.2017 
Beginn:  ab 17.00 Uhr 
Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt. Barbetrieb ab 
21.00 Uhr. Auf Ihr Kommen freut sich die FFW Langfurth. 
gez. Die Vorstandschaft 
 
 
Schauen Sie doch mal rein …… 
Besuchen Sie uns im Evang. Kindergarten Ammelbruch 
zum „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, 12. Februar 2017 
von 14.00 bis 17.00 Uhr 
Es erwartet Sie: 
� Informationen zum Kindergarten 
� Besichtigung der Einrichtung 
� Gespräche und Informationen mit den Betreuungskräften 
� Gemütliches Beisammensein bei Kaffee, Kuchen und 

Bastelei 
Mitzubringen sind bitte Hausschuhe für die Spielräume! 
Danke! 
Wir freuen uns auf alle Interessierten Eltern mit Ihren 
Kindern 
 
 
Anmeldetage in unseren Kindergärten 
Ammelbruch und Langfurth 
Am Donnerstag, den 16. Februar 2017 können Sie Ihr Kind 
von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr für das Kindergartenjahr 2017/18 
anmelden. Falls Sie verhindert sind, können Sie sich auch 
telefonisch mit der Kindergartenleitung in Langfurth, Frau 
Ahorn (Tel. 09856/777) oder mit der Kindergartenleitung in 
Ammelbruch, Frau Metterlein (Tel. 09854/371) in Verbindung 
setzen. 
 
Abteilungsversammlung der Abteilung Fußball 
des 1. FC Langfurth 1921 e.V. 
Die Abteilungsleitung der Abteilung Fußball des 1. FC 
Langfurth 1921 e.V. lädt alle Mitglieder zur ordentlichen 
Abteilungsversammlung am Samstag, den 18.02.2017 ab 
20.00 Uhr ins Sportheim an der Turnhalle ein. 
Tagesordnungspunkte: 
1. Begrüßung 
2. Bericht des Abteilungsleiters und des Spielleiters 
3. Bericht des Schriftführers 
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4. Kassenbericht 
5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der 

Abteilungsleitung 
6. Wahl des Abteilungsleiters 
7. Stand Notausgang Sportheim Turnhalle 
8. Grußworte 
9. Verlosung der Bausteine 
10. Sonstiges, Wünsche und Anträge 
11. Schlusswort 
Wichtige Anträge sind mindestens 3 Tage vorher schriftlich bei 
der Abteilungsleitung einzureichen. 
gez. Die Abteilungsleitung 
 
Frühlings- und Sommerbasar 
für Kinderbekleidung, Fahrräder, Spielsachen und junge 
trendige Mode  
Wann:  Sonntag, den 19.02.2017 
  von 13.30 – 16.00 Uhr  
  Einlass für Schwangere ab 13.00 Uhr! 
Wo: Turnhalle Langfurth 
Warenannahme: Samstag, 18.02.2017, 16.00 – 17.00 Uhr, 
Vorraum Turnhalle  
Listen zur Warenabgabe sind nur am Freitag, 10.02.2017 von 
15 – 16 Uhr, telefonisch oder persönlich bei Tamara Schüttler, 
Hauptstr. 49, 91731 Langfurth (09856/4922) erhältlich. 
(Unkostenbeitrag 1 Euro pro Liste). 
BITTE BEACHTEN: Da der diesjährige Fahrradbasar 
ausfällt, können Fahrräder beim Frühlings- und 
Sommerbasar mit verkauft werden! 
Auf Euer Kommen freut sich der 
Förderverein des Kindergartens Pusteblume und der 
Jugendarbeit in Langfurth e.V. 
 
Seniorentreff 
Am Dienstag, 21.02.2017 um 15.00 Uhr wird herzlich 
eingeladen zum „Seniorentreff“ ins Gemeindehaus nach 
Ammelbruch. Beim gemütlichen Beisammensein mit Kaffee 
und Kuchen freuen wir uns auch im neuen Jahr über viele 
Senioren.  
Pfarrer Kelber und das Vorbereitungsteam  
 
Einladung Fasching  
Der 1.FC Langfurth Abteilung Fußball lädt die 
gesamte Bevölkerung am 25.02.2017, 20:30 Uhr 
zum Faschingsball im Sportheim mit dem Motto 
„Musikstars und Hollywood“  recht herzlich ein. 
Auf Euer Kommen freuen wir uns. 
 
Einladung  
Am Sonntag, den 26. Februar 2017 findet im Gasthaus 
Schäfer in Dorfkemmathen die 

GENERALVERSAMMLUNG 
des SOLDATEN- und KAMERADENVEREIN 
DORFKEMMATHEN-HASLACH statt. 
Alle Mitglieder, Ehrenmitglieder, Neuzugänge und Freunde 
des Vereins sind hierzu herzlich eingeladen. 
Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Bericht des 1. Vorstandes 
4. Bericht des Schriftführers 
5. Bericht des Kassiers 
6. Entlastung der Vorstandschaft 
7. Ehrungen 
8. Grußworte 
9. Termine 2017 
10. Wünsche und Anträge 
11. Schlusswort 
anschießend gemütlicher Teil 
 

Auf vollzähliges und pünktliches Erscheinen freut sich die 
Vorstandschaft 
Soldaten- und Kameradenverein Dorfkemmathen-Haslach  

EINLADUNG 
zum anschließenden Vortrag 
Gerät die Welt aus den Fugen? 
Die weltweiten Kriege und Konflikte gefährden die Sicherheit 
und Freiheit. Der internationale Terrorismus ist mit den 
Anschlägen in Ansbach, Ochsenfurt oder Berlin auch in 
Deutschland angekommen und führt uns vor Augen, wie 
verletzlich unsere freie Gesellschaft ist. 
Oberstleutnant i.G. Manfred Scholl beleuchtet in seinem 
Vortrag die Sicherheitslage in den Krisengebieten des 
Mittleren und Nahen Ostens. Dabei geht er auch auf die 
Terroranschläge in Deutschland ein und zeigt auf, mit welchen 
Maßnahmen der Staat für die Sicherheit seiner Bürgerinnen 
und Bürger sorgen muss. 
Der Soldaten- und Kameradenverein Dorfkemmathen-Haslach 
1874 lädt die Bevölkerung zum Vortrag am Sonntag, 26. 
Februar 2017 um 18:00 Uhr im Gasthaus Schäfer herzlich 
ein. 
 
 
Kinderfasching TSV Dorfkemmathen 
Am Faschingsdienstag, den 28. Februar 2017 wird 
ab 14 Uhr Kinderfasching im Sportheim 
Dorfkemmathen gefeiert. 
Viele lustige Spiele und tolle Musik warten auf Euch. 
Feiert mit – wir freuen uns auf Euch!  
TSV Dorfkemmathen 
 
Einladung Kinderfasching 
Der 1.FC Langfurth Abteilung Fussball lädt die 
gesamte Bevölkerung am Dienstag 28.02.2017 um 
14:00 Uhr zum Kinderfasching im Sportheim recht 
herzlich ein. 
Auf Euer Kommen freuen wir uns. 
 
Gartenbauverein Ammelbruch 
Am 4. März bieten wir für alle Interessierten einen 
Baumschneidekurs mit Kreisfachberater Roger Rehn an. Bitte 
bei Elfi Meyer, Tel. 09854/1360 anmelden. Treffpunkt ist um 
13.00 Uhr am Schützenhaus Ammelbruch. Das benötigte 
Werkzeug muss mitgebracht werden. 
 

Am 18. März findet, wie jedes Jahr, das Schneiden der 
gemeindlichen Obstbäume statt. Hier können wir gleich das 
Erlernte des Kurses anwenden. Treffpunkt ist um 9.00 Uhr am 
Feuerwehrhaus Ammelbruch. Im Anschluss gibt es für alle 
Helfer ein Mittagessen im Feuerwehrhaus. Über zahlreiche 
Teilnahme bei beiden Veranstaltungen würden wir uns sehr 
freuen. 
Die Vorstandschaft 
 
Gesangverein Liederkranz Dorfkemmathen  
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Die Jahreshauptversammlung 2017 findet am Sonntag, den 
5. März 2017 um 19.00 Uhr im Gasthaus Schäfer in 
Dorfkemmathen statt. Hierzu laden wir alle aktiven und 
passiven Mitglieder sowie alle Ehrenmitglieder herzlich ein und 
freuen uns auf vollzähliges Erscheinen. 
Tagesordnungspunkte: 
1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Tätigkeitsbericht des 1. Vorstandes 
4. Bericht des Schriftführers 
5. Kassenbericht 
6. Entlastung der Vorstandschaft 
7. Ansprache der Chorleiterin 
8. Ehrungen 
9. Neuwahlen 
10. Grußworte der Gäste 
11. Wünsche und Anträge 
12. Schlusswort des 2. Vorstandes 
 

gez. Die Vorstandschaft 
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    Stellenanzeige 

 
 
 

Die Kirchengemeinde Ammelbruch sucht ab 13.02.2017 für 
den Kindergarten Langfurth eine Erzieherin mit einer 
Arbeitszeit von mind. 30 Wochenstunden. Wenn Sie Interesse 
haben, senden Sie Ihre Bewerbung bis 08.02.2017 an das 
Pfarramt Ammelbruch, Ammelbrucher Hauptstr. 33, 91731 
Langfurth. Gerne können Sie sich auch mit der Leiterin des 
Kindergartens, Susanne Ahorn in Verbindung setzen (Tel. 
09856/777). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Veranstaltungen: 
 
Datum Veranstalter Uhrzeit Beschreibung der Veranstaltung Veranstaltungsort 

04.02.2017 TSV Dorfkemmathen 10.30 Uhr Schlachtschüssel Sportheim Dorfkemmathen 
05.02.2017 Schützenverein Immergrün 

Langfurth 
17.00 Uhr Generalversammlung Gasthaus Grüner Baum 

Langfurth 
11.02.2017 Freiwillige Feuerwehr Langfurth  17.00 Uhr Wintergrillen Feuerwehrhaus Langfurth 
12.02.2017 Kindergarten Ammelbruch  14.00 Uhr Tag der offenen Tür Kindergarten Ammelbruch 
18.02.2017 Förderverein d. KiGa Pusteblume u. 

Jugendarbeit 
16.00 Uhr 

Aufbau für Basar Turnhalle Langfurth 

18.02.2017 1. FC Langfurth, Abt. Fußball 19.30 Uhr General-/Abteilungsversammlung Sportheim Turnhalle Langf. 
19.02.2017 Förderverein d. KiGa Pusteblume u.  

Jugendarbeit 
13.30 Uhr 

Frühjahr- und Sommerbasar Turnhalle Langfurth 

21.02.2017 Pfarrer Kelber und das 
Vorbereitungsteam 

15.00 Uhr 
Seniorentreff Gemeindehaus Ammelbruch 

23.02.2017 Gasthaus Grüner Baum Langfurth 19.30 Uhr Weiberfasching m. Live-Musik Gasthaus Grüner Baum  
25.02.2017 1. FC Langfurth, Abt. Fußball 20.30 Uhr Fasching Sportheim Turnhalle Langf. 
26.02.2017 SKV-Soldaten- u. Kameradenverein 

Dorfkemmathen/Haslach 
17.00 Uhr 

Generalversammlung 
Gasthaus Schäfer 
Dorfkemmathen 

26.02.2017 SKV-Soldaten- u. Kameradenverein 
Dorfkemmathen/Haslach 

18.00 Uhr Vortrag v. Oberstleutnant i.G. 
Manfred Scholl 

Gasthaus Schäfer 
Dorfkemmathen 

28.02.2017 1. FC Langfurth, Abt. Fußball 14.00 Uhr Kinderfasching Sportheim Turnhalle Langf. 
28.02.2017 TSV Dorfkemmathen 14.00 Uhr Kinderfasching Sportheim Dorfkemmathen 
28.02.2017 Gasthaus Grüner Baum Langfurth 17.00 Uhr Traditionelles Saukopfessen Gasthaus Grüner Baum  
04.03.2017 Gartenbauverein Ammelbruch 13.00 Uhr 

Baumschneidekurs  
Treffpunkt Schützenhaus 
Ammelbruch 

05.03.2017 Gesangverein Liederkranz Dorfk. 19.00 Uhr Jahreshauptversammlung Gasthaus Schäfer Dorfk. 
18.03.2017 Gartenbauverein Ammelbruch 09.00 Uhr 

gemeindl. Obstbäume schneiden 
Treffpunkt Feuerwehrhaus 
Ammelbruch 

 
L 
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